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Kreis Lippe 
 

721 Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 

 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2024 
Der Jahresabschluss 2024 ist gem. § 15 der Hauptsatzung 
des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 25.06.2024 zur Änderung der Hauptsatzung 
auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/bekanntma-
chungen.php am 25.11.2025 öffentlich bekanntgemacht 
worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
 
 
 

722 Immissionsschutz 

 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Kreis Lippe - Der Landrat         Datum: 10.12.2025 
Fachgebiet 680 – Immissionsschutz,   
Umweltrecht und Controlling 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 
 
Aktenzeichen: 
766.0055/25/8.6.3.2 
 
Immissionsschutz 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwen-
digkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standort-
bezogene Vor-prüfung des Einzelfalles gem. § 9 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 und Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 2 S. 2-6 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG) 
 
Herr Cord Buschmeier, Hankenegge 1, 32689 Kalletal, be-
antragt die wesentliche Änderung und den geänderten Be-
trieb einer Biogasanlage mit Biomasselager, Gaserzeugung, 
Gasverstromung und Ausspeisung von Biogas durch die Er-
neuerung und Änderung der Behälterdächer der Fermenter 
1 und 2 sowie des Nachgär-lagers am Standort Hankenegge 
1, 32689 Kalletal, Gemarkung Bentorf, Flur 1, Flurstücke 21 
+ 23. Das beantragte Vorhaben unterliegt dem immissions-
schutz-rechtlichen Genehmigungsvorbehalt nach § 16 BIm-
SchG i.V.m. den Nr. 8.6.3.2 (V) und 8.13 (V) des Anhangs 
zu § 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV). 
 
Die Anlage ist in der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben 
(Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung – UVPG, Nr. 8.4.2.2 Spalte 2) als 
Vorhaben genannt, für das eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalles nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und Abs. 4 
i. V. m. § 7 Abs. 2 S. 2-6 UVPG auf das Erfordernis einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung hin durchzuführen ist. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentli-
cher Belange wurde festgestellt und entschieden, dass zwar 
besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, im Ergebnis 
jedoch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
auf die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des 
Gebietes zu erwarten sind, und die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, so dass 
gem. § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 2 S.  
 

 
2-6 keine UVP-Pflicht besteht. Die Feststellung ist selbst-
ständig nicht anfechtbar. 
 
Hier waren insbesondere die Lage des Vorhabens innerhalb 
des großflächigen Landschaftsschutzgebiets „Rinteln-Ha-
melner Weserbergland mit Vlothoer Weser-durchbruch und 
Rintelner Talweitung sowie Lipper Bergland mit Krankenha-
gener Kuppen, Heidelbecker Höhen, Hohenhauser und Tal-
ler Bergland“ (LSG Nr. 2.2-1 des Landschaftsplanes Nr. 4 
„Kalletal“) zu beachten und damit die Auswirkungen des Vor-
habens auf das Landschaftsbild zu überprüfen. Dem durch 
Änderung der Behälterdachfarbe entstehenden, unvermeid-
baren Eingriff in das Landschaftsbild wird jedoch durch eine 
vorgesehene Eingrünung der Anlage begegnet, sodass im 
Ergebnis keine Betroffenheit des betreffenden Schutzgebie-
tes festzustellen war und dem Vorhaben aus naturschutz-
fachlicher Sicht zugestimmt werden konnte. 
 
Nach den behördlich geprüften fachgutachterlichen Unterla-
gen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die 
nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungs-entscheidung 
zu berücksichtigen wären, nicht zu erwarten. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 S. 1ff. 
UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-
lippe/aktuelles/amtliche-
bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-

energie.php (→ Immissions-schutz → 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Feststellung der UVP-Pflicht 
nach § 5 UVPG (UVP-Vorprüfung))) abrufbar.  
Die Entscheidung wird zudem über das länderübergreifende 
UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de/ bekannt ge-
macht. 
 
 
Im Auftrag 
gez. Hildebrand 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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Stadt Detmold 
 

723 Öffentliche Zustellungen 

 
Benachrichtigungen über die öffentliche Bekanntma-
chung von öffentlichen Zustellungen der Stadt Detmold 
Die Stadt Detmold weist auf die öffentlichen Bekanntma-
chungen vom 10.12.2025 über öffentliche Zustellungen 
gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW hin. 
Diese öffentlichen Zustellungen sind ausschließlich unter 
dem Link: https://www.detmold.de/oeffentliche-zustellungen 
abrufbar und 2 Wochen online verfügbar. 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
 
 
 

724 3. Änderungssatzung zur „Satzung über den 

 Seniorenbeirat vom 19.12.1997“ (zuletzt  
 geändert durch 2. Änderungssatzung vom 
 17.09.2020) 
 

vom 02.12.2025 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW.S. 618) beschließt der 
Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 27.11.2025 fol-
gende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
§ 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§1 Berufung des Seniorenbeirates 
 
Der Rat beruft für Detmold einen Seniorenbeirat. 
Der Seniorenbeirat ist kein Ausschuss im Sinne der Gemein-
deordnung Nordrhein-Westfalen. Vorschläge und Anregun-
gen des Seniorenbeirates sind dem Rat der Stadt Detmold 
vorzulegen. 
 
 

§ 2 
      
 
Diese 3. Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 
27.11.2025 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur „Satzung über 
den Seniorenbeirat vom 19.12.1997“ wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 02.12.2025 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
 
 
 

725 5. Änderungssatzung zur „Satzung über den 

 Beirat für die Belange von Menschen mit Behin-
 derung vom 07.11.2008 (zuletzt geändert durch 
 4. Änderungssatzung vom 30.11.2020)“ 
 

vom 02.12.2025 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW S. 618) beschließt der 
Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 27.11.2025 fol-
gende Satzung: 
 

§ 1 
 
§ 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§1 Berufung des Beirates für die Belange von Menschen 
mit Behinderung 

 
Der Rat beruft für Detmold einen Beirat für die Belange von 
Menschen mit Behinderung. 
Der Beirat ist kein Ausschuss im Sinne der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen. Vorschläge und Anregungen 
des Beirates sind dem Rat der Stadt Detmold vorzulegen 
 

§ 2 
 
Diese 5. Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 
27.11.2025 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 5. Änderungssatzung zur „Satzung über 
den Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung 
vom 07.11.2008“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

https://www.detmold.de/oeffentliche-zustellungen
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 02.12.2025 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
 
 
 

726 Satzung für das Jugendamt der Stadt Detmold 

 
vom 02.12.2025 

  
Der Rat der Stadt Detmold hat aufgrund des § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW - 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) und §§ 69 ff. des So-
zialgesetzbuches (SGB) – Achtes Buch (VIII) Kinder- und 
Jugendhilfe (Art. 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 (BGBl. 
I S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
September 2012 (BGBL. I, S. 2022), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 03. April 2025 (BGBl. I, Nr. 107), 
des § 3 Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. Dezember 1990 (GV. NW. S. 
664) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. 
Juni 2025 (GV. NRW. S. 572) in seiner Sitzung am 
27.11.2025 folgende Satzung für das Jugendamt beschlos-
sen: 
 
 

I. Das Jugendamt 
 
 

§ 1 Aufbau des Jugendamtes 
 
Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und 
der Verwaltung des Jugendamtes. 
 
 

§ 2 Zuständigkeit des Jugendamtes 
 
Das Jugendamt ist nach Maßgabe des SGB VIII, der dazu 
erlassenen Ausführungsgesetze und dieser Satzung für alle 
Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
im Gebiet der Stadt Detmold zuständig. 
 
 

§ 3 Aufgaben des Jugendamtes 
 

(1) Das Jugendamt bündelt alle Bestrebungen auf dem 
Gebiet der Jugendhilfe. Die Entfaltung der Persön-
lichkeit junger Menschen sowie die Stärkung und 
Erhaltung der Erziehungskraft der Familie sollen  
 

 
bei allen Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe 
im Vordergrund stehen. 

(2) Das Jugendamt soll eng mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe und allen behördlichen Stellen zusam-
menarbeiten, die sich mit Angelegenheiten der Kin-
der, Jugendlichen und jungen Menschen sowie der 
Familie befassen. Es hat dabei die Selbständigkeit 
der freien Träger in Zielsetzung und Durchführung 
der Jugendhilfeaufgaben sowie in der Gestaltung 
ihrer Organisationsstruktur zu achten. 

 
II. Der Jugendhilfeausschuss 

 
 

§ 4 Stimmberechtigte Mitglieder 
 

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmbe-
rechtigte Mitglieder an. 

 
(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nach § 

71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII (Mitglieder der Vertre-
tungskörperschaft oder von ihr gewählter Frauen 
und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind), 
beträgt 9. Die Zahl der Mitglieder nach § 71 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VIII (die von den im Bereich des Jugend-
amtes wirkenden und anerkannten freien Trägern 
der freien Jugendhilfe vorzu-schlagen sind), be-
trägt 6. 

 
(3) Die Mitglieder werden vom Rat gewählt. Für jedes 

Mitglied ist eine persönliche Stellvertretung zu wäh-
len. Das Wahlverfahren richtet sich nach dem 1. 
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes (AG KJHG) und der Gemeindeordnung 
(GO NRW) und der Geschäftsordnung des Rates. 

 
(4) Die stimmberechtigten Mitglieder werden für die 

Dauer der Wahlzeit des Rates gewählt. Zum 
stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses kann nur gewählt werden, wer der Ver-
tretungskörperschaft angehören kann. Bei der 
Wahl sind Frauen angemessen zu berücksichtigen. 
Ziel ist es, ein paritätisches Geschlechterverhältnis 
anzustreben. 

 
(5) Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Jugendhil-

feausschusses und die Stell-vertretung werden von 
den stimmberechtigten Mitgliedern des Ausschus-
ses aus den Mitgliedern, die dem Rat angehören, 
gewählt. 

 
 

§ 5 Beratende Mitglieder 
 

(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhil-
feausschuss an: 

 
1. die Hauptverwaltungsbeamtin / Der Hauptverwal-

tungsbeamte oder eine von ihr / ihm bestellte Stell-
vertretung, 

 
2. die Leitung des Jugendamtes oder deren Vertre-

tung, 
 

3. eine Richterin / ein Richter des Familiengerichtes 
oder eine Jugendrichterin / ein Jugendrichter, die / 
der durch das Präsidium des Landgerichtes Det-
mold bestellt wird, 
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4. eine Vertretung der Arbeitsverwaltung, die / der von 

der Geschäftsführung der zuständigen Agentur für 
Arbeit bestellt wird,  

 
5. eine Vertretung der Schulen, die / der von der Be-

zirksregierung Detmold bestellt wird, 
 

6. eine Vertretung der Polizei, die / der vom Ober-
kreisdirektor als Kreispolizeibehörde bestellt wird, 

 
7. je eine Vertretung der katholischen Kirche und der 

evangelischen Kirche sowie der jüdischen Kultus-
gemeinde, falls Gemeinden dieses Bekenntnisses 
im Bezirk des Jugendamtes bestehen; sie werden 
von der zuständigen Stelle der Religionsgemein-
schaften bestellt,  

 
8. eine Vertretung des Ausschusses für Chancenge-

rechtigkeit und Integration,  
 

9. eine Vertretung aus dem Jugendamtselternbeirat,  
 

10. eine Vertretung örtlicher Jugendringe,   
 

11. eine Vertretung örtlicher Jugendselbstvertretun-
gen,  

 
12. weitere sachkundige Frauen und Männer nach § 5 

Abs. 3 AG KJHG, die vom Rat nach den Bestim-
mungen des AG KJHG und der GO NRW gewählt 
werden.  

 
 Mitglieder aufgrund dieser Satzung sind:  
 - eine Vertretung des Stadtsportverbandes  
  Detmold  
 - eine Vertretung der Ratsfraktionen, die im  
  Jugendhilfeausschuss nicht vertreten bzw. 
  nicht als stimmberechtigte Mitglieder  
  vertreten sind.  
 

(2) Für jedes beratende Mitglied nach Abs. 1 Nr. 3 - 12 
ist je eine persönliche Stellvertretung zu bestellen 
bzw. zu wählen.  

 
 

§ 6 Ende der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss endet 
mit Ablauf der Wahlperiode des Rates. Die Mitglie-
der und ihre Stellvertretung üben ihre Tätigkeit 
nach Ablauf der Wahlperiode bis zum ersten Zu-
sammentreten des neu gebildeten Jugendhilfeaus-
schusses weiter aus.  

 
(2) Mitgliedschaft und stellvertretende Mitgliedschaft 

erlöschen  
 

1. durch Niederlegung des Mandates;  
 

2. bei den Mitgliedern nach § 71 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VIII durch Ausscheiden 
aus dem Rat; 

 
3. bei den Mitgliedern nach § 71 Abs. 1 

Nr. 2 SGB VIII durch Umzug aus dem 
Stadtgebiet;  

 
 

 
4. bei den Mitgliedern nach § 5 Abs. 1 

Nr. 3 - 11, wenn das Mitglied von der 
Stelle, die es vorgeschlagen oder ge-
wählt hat, abberufen wird.  

 
(3) Scheidet ein Mitglied oder seine Stellvertretung vor 

Ablauf der Wahlperiode aus, so ist ein Ersatzmit-
glied (Ersatzstellvertretung) für den Rest der Wahl-
periode auf Vorschlag derjenigen Stelle, die das 
ausgeschiedene Mitglied (die ausgeschiedene 
Stellvertretung) vorgeschlagen hatte, zu ernennen 
oder zu wählen. Bis zur Ernennung oder Wahl wer-
den die Rechte des ausgeschiedenen Mitglieds 
vom stellvertretenden Mitglied ausgeübt. 

 
 

§ 7 Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 
 

(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen 
Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere 
mit  

 
1. Erörterung aktueller Problemlagen junger Men-

schen und ihrer Familien sowie mit Anregungen 
und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Ju-
gendhilfe,  

 
2. der Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII),  

 
3. der Förderung der freien Jugendhilfe (§ 4 Abs. 3, § 

74 SGB VIII). 
 
Er beschließt im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Mit-
tel, dieser Satzung und der vom Rat gefassten Beschlüsse 
über die Angelegenheiten der Jugendhilfe. 
 
Er soll vor jeder Beschlussfassung des Rates in Fragen der 
Jugendhilfe und vor der Berufung der Jugendamtsleitung 
gehört werden. Er hat das Recht, an den Rat Anträge zu 
stellen. 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss hat vor allem folgende 
Aufgaben: 

 
1. die Aufstellung von Richtlinien und 

Grundsätzen für  
 
   a. die Förderung von Einrichtun-
    gen und Maßnahmen der  
    Jugendhilfe, 
   b. die Festsetzung der Leistungen 
    oder der Hilfe zur Erziehung, 
    soweit diese nicht durch  
    Landesrecht geregelt  
    werden, 
 

2. die Entscheidung über  
 
   a. die Jugendhilfeplanung, § 80 
    SGB VIII,  
   b. die Förderung der Träger der 
    freien Jugendhilfe, § 4 Abs.  
    3, § 74 SGB VIII),  
   c. die öffentliche Anerkennung 
    der Träger der freien Jugend- 
    hilfe nach § 75 SGB VIII in  
    Verbindung mit § 27 AG-  
    KJHG,  
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   d. die Aufstellung von Vor- 
    schlagslisten für die Wahl der  
    Jugendschöffen nach § 35  
    JGG, 
 

3. die Vorberatung  
 
   a. des Haushaltes für den Bereich 
    der Jugendhilfe,  
   b. des Bedarfsplans für Tagesein-
    richtungen für Kinder gem. 
    §§ 79, 80 SGB VIII (in Verbin-
    dung mit §§ 27 Abs. 2 und 32 
    KiBiz),  
 

4. Anhörung vor der Berufung einer Lei-
tung der Verwaltung des Jugendam-
tes. 

 
 

§ 8 Unterausschüsse 
 
Für einzelne Aufgaben der Jugendhilfe können bei Bedarf 
Unterausschüsse ohne Entscheidungsbefugnisse gebildet 
werden. Die Mitglieder der Unterausschüsse werden vom 
Jugendhilfeausschuss aus seinen ordentlichen und stellver-
tretenden Mitgliedern gewählt. Er bestimmt auch den / die 
Vorsitzende/n und seine / ihre Stellvertretung. 
 
 

III. Die Verwaltung des Jugendamtes 
 
 

§ 9 Eingliederung 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine selbständige Or-
ganisationseinheit inner-halb der Stadtverwaltung. 
 
 

§ 10 Geschäftsführung 
 

(1) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Be-
reich der öffentlichen Jugendhilfe werden von der 
Hauptverwaltungsbeamtin / dem Hauptverwal-
tungsbeamten oder in ihrem / seinem Auftrage von 
der Leitung der Verwaltung des Jugendamtes im 
Rahmen dieser Satzung und der Beschlüsse des 
Rates und des Jugendhilfeausschusses geführt. 

 
(2) Die Hauptverwaltungsbeamtin / der Hauptverwal-

tungsbeamte oder in ihrem / seinem Auftrag Lei-
tung der Verwaltung des Jugendamtes 

 
1. ist verpflichtet, die Vorsitzende / den Vorsitzenden 

des Jugendhilfeausschusses über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Verwaltung des Jugendam-
tes zu unterrichten, 

 
2. bereitet die Beschlüsse des Jugendhilfeausschus-

ses vor und führt diese aus. 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 27.11.2025 in Kraft.  
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „Satzung für das Jugendamt der Stadt Det-
mold vom 02.12.2025“ wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-ordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d. der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 02.12.2025 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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Gemeinde Extertal 
 

727 Änderung der Satzung der Jagd- 

 genossenschaft Silixen vom 28.03.2025 
 
Die Änderung der Satzung der Jagdgenossenschaft Silixen 
vom 28.03.2025 einschließlich der Genehmigung des Land-
rats als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 
20.11.2025 hängt in der Zeit vom 08.12.2025 bis zum 
12.01.2026 bei der Gemeinde Extertal, Bekanntmachungs-
kasten (Rathaus), Mittelstraße 36, 32699 Extertal, zur öffent-
lichen Einsicht aus. Ferner wird die Änderung der Satzung 
durch Bereitstellung im Internet (https://www.extertal.de/) 
bekanntgegeben. 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.extertal.de/
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 

728 Einladung zur Ratssitzung am 18.12.2025 

 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
2. Sitzung des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg in der 
Wahlperiode 2025/2030 am 18.12.2025 
 
Die 2. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 2025/2030 fin-
det am 
 
Donnerstag, den 18.12.2025 um 18:00 Uhr 
 
im Rathaussaal im Stadtteil Horn, Marktplatz 4 statt. 
 
Tagesordnung 
 
I. Öffentlicher Teil 

 
1 Einwohnerfragestunde 

 
2 Anregungen und Beschwerden 

 
2.1 Eingabe bezüglich der Fahrbahnbreite vor 

dem Grundstück Feldrain 11 
 
2.2 Eingabe des TSV Horn e.V. bezüglich der In-

stallation einer Flutlichtanlage im Eggesta-
dion Horn 

 
3 Antrag der AfD-Fraktion auf Einführung ei-

ner Bezahlkarte für Bezieher staatlicher 
Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz in der Stadt Horn-Bad Meinberg 

 
4 Ersatzbestimmung und Bestellung von Mit-

gliedern bzw. stellvertretenden Mitgliedern 
und Vorsitzenden in verschiedenen Aus-
schüssen 

 
5 Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten 

in verschiedenen Drittorganisationen inkl. 
Unternehmen oder Einrichtungen (gem. §§ 
63 (2), 113 GO NW) 

 
6 Bildung von Beiräten 

 
6.1 Änderung der „Satzung über die Wahrung 

der Belange von Menschen mit Behinderung 
sowie von Seniorinnen und Senioren in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg“ 

 
6.2 Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des 

Beeinträchtigen- und Seniorenbeirates 
 
6.3 Satzung über die Wahrung der Belange von 

Migrantinnen und Migranten in der Stadt 
Horn-Bad Meinberg 

 
6.4 Wahl der stimmberechtigen Mitglieder des 

Integrationsbeirates 
 
6.5 Bestellung von Mitgliedern des Museums-

beirates 
 
 

 
7 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssat-

zung 2026 mit ihren Anlagen 
 

 
8 Bestellung eines weiteren Vertreters des 

Bürgermeisters für die Vertretung im Amt 
 
9 Neufassung der Geschäftsordnung für den 

Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg und des-
sen Ausschüsse 

 
10 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
14.11.2024 

 
11 Beschlussfassung über die Gültigkeit der 

Wahl der Vertretung der Stadt Horn-Bad 
Meinberg am 14.09.2025 sowie der Wahl des 
Bürgermeisters am 14.09.2025 und der 
Stichwahl des Bürgermeisters am 
28.09.2025 

 
12 Böllerverbot Silvester - Innenstadtbereich 

OT Horn 
 
13 Einreichung einer Projektskizze im Rahmen 

des Bundesprogramms „Sanierung kommu-
naler Sportstätten“ (SKS): Ersatzneubau 
des Sporthauses am Eggestadion in Horn-
Bad Meinberg 

 
14 Betriebszweig Abwasserbeseitigung 

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Er-
gebnis- und Finanzplanung 

 
15 Satzung über die Erhebung von Abwasser-

gebühren, Kanalanschlussbeiträgen und 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in 
der Stadt Horn-Bad Meinberg 
hier: Abwassergebühren 2026 und 
7. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Abwassergebühren, Ka-
nalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse in der Stadt Horn-
Bad Meinberg 
 

16 Betriebszweig Wasserversorgung 
Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Er-
gebnis- und Finanzplanung 

 
17 Gebührensatzung zur Wasserversorgungs-

satzung der Stadt Horn-Bad Meinberg 
hier: Wasserverbrauchsgebühr 2026 
(Frischwassergebühr) und 
15. Satzung zur Änderung der Gebührensat-
zung zur 
Wasserversorgungssatzung der Stadt Horn-
Bad Meinberg 

 
18 Behandlung der Corona-Bilanzierungshilfe 

(§ 6 NKF-CUIG) 
 
19 Modifizierung des Verteilerschlüssels zur 

Verwendung des Jahresüberschusses der 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter ge-
mäß § 13 (Jahresüberschuss, Haftung) der 
Satzung des Sparkassenzweckverbandes 
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20 Neuordnung der Zuschussvergabe für eh-

renamtliche, kulturelle und stadtmarketing-
relevante Projekte – Einrichtung von Förder-
budgets ab dem Haushaltsjahr 2026 

 
21 Genehmigung einer Haushaltsüberschrei-

tung 
 
22 Terminkalender für die Sitzungen des Rates 

und der Ausschüsse im Jahr 2026 
 
23 Mitteilungen / Anfragen 

 
II. Nichtöffentlicher Teil 

 
24 Mitteilungen / Anfragen 

 
 
 
Horn-Bad Meinberg, den 10.12.2025 
 
Ruttner 
 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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Stadt Lage 
 

729 Öffentliche Zustellung an Frau Gloria Serdiuk 

 
Lage, 8. Dezember 2025 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Frau Gloria Serdiuk, geb. 10.03.1995, zur Zeit unbekann-
ten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mitteilung nach § 7 Un-
terhaltsvorschussgesetz öffentlich zugestellt, da eine per-
sönliche Zustellung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 08.12.2025, Aktenzeichen: UVG-
51/15-Serdiuk) kann von der Empfangsberechtigen bei der 
Stadt Lage, Fachgruppe Jugend in 32791 Lage, Am Drawen 
Hof 1, eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Nierle 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 

730 Tagesordnung der Ratssitzung am 15.12.2025 

 
Tagesordnung 

der 3. Sitzung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo 
der Alten Hansestadt Lemgo 

 
Ort der Sitzung Rathaus, Großer Sitzungssaal,  
   Marktplatz 1, 32657 Lemgo 
Tag der Sitzung 15.12.2025 
Beginn der Sitzung 18:00 Uhr 
 

I. Öffentlicher Teil 
 
1. Einwohneranfragen 
 
2. Fragestunde des Rates und Mitteilungen des 
 Bürgermeisters 
 
3. Besetzung von Ausschüssen 
 
4. Besetzung von sonstigen Gremien 
 
5. Neufassung der Hauptsatzung der Alten  
 Hansestadt Lemgo    198/2025 
 
6. Neufassung der Geschäftsordnung des Rates 
 der Alten Hanse-stadt Lemgo   197/2025 
 
7. Neufassung der Zuständigkeitsordnung des 
 Rates der Alten Hansestadt Lemgo  201/2025 
 
8. Erlass einer Ehrenordnung des Rates der Alten 
 Hansestadt Lemgo    199/2025 
 
9. Neufassung der Satzung über Kostenersatz für 
 Einsätze und die Erhebung von Entgelten für 
 die Gestellung von Brandsicherheits-wachen 
 sowie für freiwillige Leistungen der Freiwilligen 
 Feuerwehr der Alten Hansestadt Lemgo  
       200/2025 
 
10. Feststellung der Gültigkeit der Wahl des  
 Bürgermeisters der Alten Hansestadt Lemgo 
 am 14.09.2025     181/2025 
 
11. Feststellung der Gültigkeit der Wahl der  
 Vertretung der Alten Hansestadt Lemgo am 
 14.09.2025      182/2025 
 
12. Haushaltsangelegenheiten 
 
12.1 Prüfung des Gesamtabschlusses 2020 der Alten 
 Hansestadt Lemgo durch die örtliche Rechnungs-
 prüfung      210/2025 
 
12.2 Prüfung des Gesamtabschlusses 2021 der Alten 
 Hansestadt Lemgo durch die örtliche Rechnungs-
 prüfung      211/2025 
 
12.3 Prüfung des Gesamtabschlusses 2022 der Alten 
 Hansestadt Lemgo durch die örtliche Rechnungs-
 prüfung      212/2025 
 
 
 

 
12.4 Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der Alten 
 Hansestadt Lemgo durch die örtliche Rechnungs-
 prüfung      213/2025 
 
13. Erhöhung der mittelbaren Beteiligung an der  
 Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG  
       183/2025 
 
14. Teilnahme am Bundesförderprogramm  
 „Sanierung kommunaler Sportstätten“ mit der 
 Maßnahme Sanierung des Kunstrasenplatzes 
 Jahnplatz      214/2025 
 
15. Festlegung der Zügigkeiten der städtischen 
 Grundschulen für das Schuljahr 2026/2027  
       179/2025 
 
16. Antrag auf Änderung des Regionalplanes OWL 
 – Erweiterung des Kompostwerkes Maibolte  
       202/2025 
 
17. Abschlussbericht der Kommunalen Wärme- 
 planung der Alten Hansestadt Lemgo   
       194/2025 
 
18. Bericht zum Projekt „Leerstandsaktivierung  
 Innenstadt" 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
1. Fragestunde des Rates und Mitteilungen des 
 Bürgermeisters 
2. Übernahme von Ausfallbürgschaften   
       195/2025 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
 
 
 

731 Amtsgericht Lemgo  – Bekanntmachung – 

 Grundbuchanlegungsverfahren 
 
Geschäfts-Nr.: LE-7371-26 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat be-
antragt, das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb 
Straßenbau - als Eigentümer des bisher nicht gebuchten 
Grundstücks 
 
Gemarkung Brüntorf, Flur 4, Flurstück 67, Kirchheider 
Straße, in Größe von 11 qm 
 
in das Grundbuch einzutragen. 
 
Zur Glaubhaftmachung beruft sich der Landesbetrieb Stra-
ßenbau Nordrhein-Westfalen auf § 6 Bundesfernstraßenge-
setz. 
 
In den Auszügen aus dem Liegenschaftskataster ist für das 
Flurstück 67 der Flur 4 Gemarkung Brüntorf als tatsächliche 
Nutzung angegeben: 4 qm Straßenverkehr/Begleitfläche 
Straßenverkehr, 7 qm Weg. 
Als Eigentümer im Kataster sind vermerkt: Anlieger, die Ei-
gentümer der Ufergrundstücke. 
 
Das Grundbuchamt Lemgo beabsichtigt, das Nordrhein-
Westfalen – Landesbetrieb Straßenbau - als Eigentümer des 
oben genannten Flurstücks aufgrund 8 6 Bundesfernstra-
ßengesetz einzutragen. 
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Personen, die Einwendungen gegen die vorgesehene Ein-
tragung geltend machen, wollen ihren Einspruch binnen 1 
Monat seit Aushang dieser Bekanntmachung beim Amts-
gericht Lemgo -Grundbuchamt-, Am Lindenhaus 2, 
32657 Lemgo zu Aktenzeichen LE-7371-26 einreichen. 
 
Lemgo, 24.11.2025 
Amtsgericht Lemgo 
-Grundbuchamt- 
 
 
Brand 
Rechtspfleger 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
 
 
 

732 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

 (§ 10 LZGNRW) 
 
Hier: Bescheid über einen Elternbeitrag für die  Inan-
spruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Lemgo, 
für den Besuch Offenen Ganztagsgrundschule (OGG), 
sonstigen Betreuung in der Offenen Ganztagsschule 
(SOGG) und für Kinder in Tagespflege  
für Frau Zlatka Petkova und Herrn Krasimir Ivanov  
 
Die Alte Hansestadt Lemgo, Abteilung Bürgerbüro, stellt mit 
dieser Bekanntmachung ein Schriftstück (Kostenbescheid 
vom 10.11.2025, Az. 2005.020125.3, Kosten für die Inan-
spruchnahme einer Kindertageseinrichtung) an Frau Zlatka 
Petkova und Herrn Krasimir Ivanov mit der letzten bekann-
ten Anschrift Paulinenstraße 83, 32756 Detmold gemäß § 
10 LZG NRW öffentlich zu. Wegen des unbekannten Aufent-
haltes der genannten Person ist eine Zustellung auf andere 
Art nicht möglich.  
 
Das Schriftstück kann der Betroffene bei der Alten Hanse-
stadt Lemgo, Bürgerbüro, Marktplatz 3, 32657 Lemgo wäh-
rend der Öffnungszeiten in Raum B 101 einsehen und in 
Empfang nehmen.  
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Lemgo, den 09.12.2025  
 
Alte Hansestadt Lemgo  
Der Bürgermeister  
Bürgerbüro 
 
 
Im Auftrag 
Sievers 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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Gemeinde Schlangen 
 

733 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die ge-

 meinsame Durchführung von Geschwindig-
 keitskontrollen 
 
Hinweis auf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die gemeinsame Durchführung von Geschwindig-
keitskontrollen zwischen den Städten Detmold, Blom-
berg, Horn-Bad Meinberg und Lage und den Gemeinden 
Schlangen und Augustdorf 
 
 
Die Gemeinde Schlangen hat mit den Städten Blomberg, 
Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage und der Gemeinde 
Augustdorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur ge-
meinsamen Durchführung von Geschwindigkeitsmessun-
gen im fließenden Verkehr geschlossen. Die öffentlich-recht-
liche Vereinbarung soll die Verkehrssicherheit durch Sen-
kung des Geschwindigkeitsniveaus in den Partnerkommu-
nen nachhaltig verbessern. 
Die Bezirksregierung Detmold als Aufsichtsbehörde hat die 
Vereinbarung am 09.07.2025 genehmigt. 
Die Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung wurde im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold, 210. Jahr-
gang, Nr. 30, am 21.07.2025 veröffentlicht. Damit tritt die 
Vereinbarung mit Wirkung zum 22.07.2025 in Kraft (vgl. § 24 
Abs. 4 GkG NRW; § 9 örV). 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) weise ich auf diese Be-
kanntmachung hin. 
 
 
Schlangen, den 10.12.202 
 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
 

734 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 

1. Bilanz   

2. Entwicklung des Anlagevermögens  
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3. Gewinn- und Verlustrechnung 
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4. Bestätigungsvermerk des unabhängigen  
 Abschlussprüfers 
 
 
▪ An die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 
 
▪ Prüfungsurteile 
 
▪ Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bad 

Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024 geprüft.  

 
▪ Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse 
 

o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2024 und  

o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  

 
▪ Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-

sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat. 

 
▪ Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
▪ Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 

 
▪ Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-

sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
▪ Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tat-sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 

 
▪ Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der ge-

setzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, 
Sach-verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

 
▪ Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für 

die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist 
der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig 
erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Über-einstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können. 

 
▪ Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 

des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. 

 
 

▪ Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 
▪ Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 

zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu  
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erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
▪ Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 

aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 

 
▪ Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-

sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus 

 
o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlun-
gen und Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 
ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können. 

o erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der in-
ternen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-
kehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-
setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 

o ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der er-langten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
 

 
im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Ge-
sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und In-
halt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. 

o beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens. 

o führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von dem ge-
setzlichen Vertreter zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beur-
teilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen. 

 
▪ Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-

chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel 
in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

 
▪ Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderun-

gen 
 
▪ Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rech-

nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG 

 
▪ Prüfungsurteile 
 
▪ Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten 

nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4  
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Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätig-
keitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitäts- und 
Gasverteilung sowie intelligente Messsysteme und mo-
derne Messeinrichtungen nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG 
sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie die als Anlage 
beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmetho-
den für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – ge-
prüft. 
 

o Nach unserer Beurteilung wurden die 
Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur 
Führung getrennter Konten in allen we-
sentlichen Belangen eingehalten. 

o Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entsprechen die beigefügten Tätig-
keitsabschlüsse in allen wesentlichen Be-
langen den deutschen Vorschriften des § 
6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 
3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 

 
▪ Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
▪ Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten 

zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsab-
schlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG un-
ter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung 
nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen. 

 
▪ Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Rech-

nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG 

 
▪ Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhal-

tung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG 
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Kon-
ten. Der gesetzliche Vertreter ist auch verantwortlich für 
die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deut-
schen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG 
und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 

 
▪ Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für 

die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet hat, 
um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzu-
halten. 

 
 

 
▪ Die Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die 

Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Ver-
antwortung des gesetzlichen Vertreters und der Gesell-
schafterversammlung für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses be-
schriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der 
jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- , Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit 
zu vermitteln braucht. 

 

• Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die 
Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 
3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 

 

• Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

 

• Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, 

 
o ob der gesetzliche Vertreter seinen Pflichten nach 

§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in al-
len wesentlichen Belangen eingehalten hat und 

o ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b 
Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG entsprechen. 

 
▪ Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in 

den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG beinhaltet. 

 
▪ Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 

3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur 
Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob 
die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und 
der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. 

 
▪ Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsab-

schlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresab-
schlusses beschriebenen Verantwortung mit der Aus-
nahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss 
keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung 
vornehmen können. 

 
Bielefeld, den 11. Juni 2025 
 
 
 DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 Cebulla   Heidbrink 
 Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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5. Hinweis auf Auslegung: 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 12. 
bis 23. Januar 2026 im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke 
Bad Salzuflen GmbH, Zimmer 304, in der Uferstraße 36-44 
in Bad Salzuflen zur Einsicht aus.   

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen 
GmbH 
 

735 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 

 Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2024 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 7.7.2025 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2024 festgestellt und beschlossen, den Jahres-
überschuss in Höhe von 219.971,36 Euro abzgl. Kapitaler-
tragsteuer und Solidaritätszuschlag (soweit diese anfallen) 
an die Stadt auszuschütten.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft DR. 
RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH hat am 11. Juni 2025 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2024 und  

o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den  
 

 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Be-langen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulati-
onen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzli-
che Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt so-wie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung  
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gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-einstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lage-berichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlun-
gen und Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 
ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außer-kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können. 

o erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der in-
ternen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-
kehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-
setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 

o ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf  

 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen  
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 
Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, 

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Unternehmens. 

o führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-ori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnach-weise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen 
Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-
men nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kon-
trollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 12. 
bis 23. Januar 2026 in den Geschäftsräumen der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Uferstr. 36-44, 32108 Bad Sal-
zuflen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der Ge-
schäftszeiten aus. 
 
Volker Stammer 
 
-Geschäftsführer- 
 
 
 
 
Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuf-
len GmbH für das Geschäftsjahr 2024 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 7.7.2025 den Konzernab-
schluss zum 31.12.2024 mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 400.371,36 Euro gebilligt.  
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
EversheimStuible Treuberater GmbH hat am 11. Juni 2025 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Konzernabschluss der Wirtschaftsbe-
triebe Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, und ihrer Toch-
tergesellschaften – bestehend aus der Konzernbilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Kon-
zernkapitalfluss-rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Konzernan-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Konzernlagebericht der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzu-
flen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2024 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

o entspricht der beigefügte Konzernabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Konzerns zum 31. Dezember 2024 sowie seiner 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 und 

o vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzern-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts in Überein-stimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) fest-gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grund-lage für unsere Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrates für den Konzernabschluss und den Konzernlage-
bericht 
 

 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Konzernabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Be-langen entspricht, und dafür, dass 
der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner ist 
der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungs-mäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulati-
onen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ist der gesetz-
liche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als not-wendig erachtet hat, um die Auf-
stellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu kön-
nen. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlage-
bericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung  
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mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Kon-
zernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Konzernabschluss 
und im Konzernlagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen und Irrtümern, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungs-nachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Dar-stellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstellung 
nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollu-
sives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

o erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Konzernabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Konzernla-
geberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der in-
ternen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-
kehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-
setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

o ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 
im Konzernlage-bericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund- 
 
 
 

 
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch  
 
dazu führen, dass der Konzern seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 
Konzernabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

o holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnach-
weise für die Rechnungslegungsinformationen der 
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb 
des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum Konzernlagebericht abzu-
geben. Wir sind verantwortlich für die An-leitung, 
Überwachung und Durchführung der Konzernab-
schlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwor-
tung für unsere Prüfungsurteile. 

o beurteilen wir den Einklang des Konzernlagebe-
richts mit dem Konzernabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Konzerns. 

o führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-ori-
entierten Angaben im Konzernlagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzli-
chen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigen-ständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kon-
trollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht liegen in der Zeit 
vom 12. bis 23. Januar 2026 in den Geschäftsräumen der 
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Uferstr. 36 - 44, 32108 
Bad Salzuflen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
Volker Stammer 
 
 
-Geschäftsführer- 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2025 
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